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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr. Khol, Dr. Steiner 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Anwendung des Südtiroler Gleichstellungsgesetzes 

Seit 1981 gilt das Südtiroler Gleichstellungsgesetz, das 

deutsche und ladinische Südtiroler dann, wenn sie nach öster­

reich einreisen, in einer Reihe von Verwaltungsgebieten mit 

österreichischen Staatsbürgern gleichstellt. Dieses Gesetz 

entsprang der besonderen Schutzfunktion österreichs für Süd­

tirol, die es vor allem kraft des Pariser Abkommens ausübt. 

Dieses Motiv ist immer wieder betont worden. 

Nun sind Fälle bekannt geworden, nach denen der personelle 

Anwendungsbereich dieses Gleichstellungsgesetzes eine Ausle­

gung erfahren hat, die mit der Motivation und Zielsetzung des 

Gleichstellungsgesetzes nicht übereinstimmt. Faktisch wurde 

das Gesetz auch auf Personen angewendet, die nicht alle Merk­

male eines Südtirolers erfüllen, wie sie im Gesetz festgelegt 

sind, so z.B. auf Personen, die zwar in österreich geboren 

sind, die aber italienische Staatsangehörigkeit haben, ohne 

in Südtirol ihren ordentlichen Wohnsitz zu haben oder die die 

Spracherklärung, die vom Gesetz erfordert ist, dort nicht ab­

gegeben haben. Es ist einzusehen, wenn di~ Spracherklärung 

als wesentliche Bedingung für das Kriterium der Anwendbarkeit 

des Gesetzes nicht immer herangezogen werden kann, vor allem, 

wenn Jahre nach dem Zeitpunkt dieser letzten Spracherklä­

rungstermine verflossen sind und keine neue Spracherklärung 

abverlangt werden konnte. 
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Um Material zu gewinnen, ob das Gleichstellungsgesetz, das 

einem Initiativantrag entsprungen ist, nicht verbesserungs­

würdig ist, erscheint es erforderlich, Erfahrungswerte zu 

sammeln. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes- . 

minister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Welche Erfahrungen haben Sie mit der Anwendung des per­

sonellen wirkungsbereiches des Gleichstellungsgesetzes ge­

sammelt? 

2) Werden von Ihrem Ressort auch Personen begünstigt, die den 

strengen Anforderungen des begünstigenden Gleichstellungs­

gesetzes nicht voll entsprechen? 

3) Gibt es spezielle Erlässe Ihres Ressorts, die für die An­

wendung der Südtiroler nach österreichischem Fremdenrecht 

und Melderecht gelten? 

4) Wenn diese Frage bejaht wird, wie lauten diese Erlässe? 

5) Bestehen von Ihrer Seite Anregungen und Wünsche betre~fend 

eine Änderung des Südtiroler Gleichstellungsgesetzes, das 

im Wege eines Initiativantrages entstanden ist? 
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